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1 Einführung 

Auf der planerischen Ebene hat sich die Vorgehensweise zur 

Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorschriften wei-

testgehend verfestigt und einen Stand erreicht, der eine rechts-

sichere Baurechtserlangung und eine darauf aufbauende Bau-

tätigkeit erwarten lässt. Das Forschungsvorhaben beschränkt 

sich insofern auf die in den vorgelagerten Planungsebenen 

bisher nicht erkennbaren und damit planerisch auch nicht be-

handelten artenschutzrechtlichen Konflikte sowie auf die mögli-

chen Konflikte im Zuge der straßenbaulichen Unterhaltung. Um 

vor dem Hintergrund der artenschutzrechtlichen Anforderungen 

für die Bauphase und die betriebliche Unterhaltung von Straßen 

eine ausreichende Rechtssicherheit zu gewährleisten, wurden 

im Zuge des Forschungsvorhabens Lösungsstrategien zur 

Vermeidung des Eintretens der Verbotstatbestände gemäß § 

44 Abs. 1 BNatSchG und der Vermeidung eines Umweltscha-

dens nach § 19 BNatSchG entwickelt. 

Aufbauend auf eine umfangreiche Analyse der einschlägigen 

Rechtsgrundlagen und Regelwerke sowie den Anforderungen 

zur Bewältigung der artenschutzrechtlichen Konflikte im Zuge 

der vorgelagerten Planungsebenen werden die in der Bau- und 

Betriebsphase verbleibenden Konflikte und Unsicherheiten 

eingegrenzt. Es werden Hinweise zur Vermeidung und Minimie-

rung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gegeben und 

Anforderungen an gegebenenfalls erforderliche Ausnahmege-

nehmigungen formuliert. 

Vertiefende rechtliche Fragestellungen in Bezug auf die Be-

rücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange in der Bau- und 

Betriebsphase von Straßen sind Gegenstand eines extern be-

auftragten Gutachtens, welches dem Forschungsbericht als 

Anhang beigefügt ist (Lau, M., Rechtsanwälte Füßer & Kolle-

gen, November 2014). 

2 Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belan-

ge in der Bauphase 

Während der Bauphase können sich zusätzliche artenschutz-

rechtliche und auch umweltschadensrechtlich relevante Konflik-

te dann ergeben, wenn im Baufeld unerwartet Arten auftreten, 

deren Betroffenheit zur Baurechtserlangung nicht erkannt wur-

de beziehungsweise nicht gegeben war. Dies kann der Fall 

sein, wenn Arten im Rahmen der Bestandserfassung nicht hin-

reichend erfasst wurden oder weil im mitunter langen Zeitraum 

zwischen Baurechtserlangung und Baubeginn zusätzliche Arten 

in das Baufeld eingewandert sind. Das vorhandene Baurecht 

befreit die Bauausführung nicht grundsätzlich von der Berück-

sichtigung des besonderen Artenschutzes; dieser ist allerdings 

nur noch in seiner Funktion als repressives ordnungsrechtliches 

Instrument von Bedeutung. Das heißt, anders als im Rahmen 

des Genehmigungsverfahrens hat der Vorhabenträger nicht die 

Beweislast vor Baubeginn aufzuzeigen, dass die vorgesehenen 

Bautätigkeiten keine artenschutzrechtlichen Beeinträchtigungen 

verursachen. Die Bautätigkeit kann entsprechend begonnen 

werden, ohne dass regelmäßig zusätzliche Verfahrensschritte 

zur Identifizierung artenschutzrechtlicher Konflikte vorzusehen 

sind. 

Soweit aber konkrete Hinweise oder Erkenntnisse auf noch 

nicht erkannte artenschutzrechtliche Probleme vorliegen, sei 

es, dass von Dritten entsprechende Hinweise eingebracht wer-

den oder konkret während der Bautätigkeit Probleme erkennbar 

werden, muss der Vorhabenträger diesen nachgehen und sie 

sachgerecht bewältigen. Dies gilt aufgrund der Entwicklungsdy-

namik wild lebender Tiere und Pflanzen auch, wenn zwischen 

Baurechtserlangung und Baubeginn eine zeitliche Lücke von 

mehr als fünf Jahren besteht. 

Im Fall eines derartigen zeitlichen Versatzes wird empfohlen, 

zunächst eine Aktualisierung der Bestandserfassungen durch-

zuführen, die (potenziellen) artenschutz-/umweltschadens-

rechtlichen Konfliktbereiche zu identifizieren und geeignete 

Vermeidungsmaßnahmen festzulegen, die in einem LAP er-

gänzend zu konkretisieren sind. Das Erfordernis sowie Art und 

Umfang zur Aktualisierung der Bestandserfassung sind vom 

Einzelfall abhängig und mit den zuständigen Fachbehörden 

abzustimmen. Die entwickelte Vorgehensweise ist dem Kon-

fliktmanagement im Rahmen der Bauvorbereitung zugeordnet. 

Bei der Überprüfung und gegebenenfalls erforderlichen Anpas-

sung der Ausführungspläne sind folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 Bauflächen 
(einschließ-
lich Baustel-
leneinrich-
tung und Zu-
wegung) 

In Bereichen, die als 
Lebensräume für 
geschützte Arten 
von Bedeutung sind  

gegebenenfalls 
Modifikation der 
Baustelleneinrich-
tung 

 zur Baufeld-
räumung 

Kontrolle von Bau-
feld, Bauwerken und 
Gebäuden auf einen 
Tierbesatz  

gegebenenfalls 
Festlegung von 
Maßnahmen zur 
Vermeidung, gege-
benenfalls Vorga-
ben zum Ausfüh-
rungszeitpunkt 

 Bauverfahren Prüfen, ob mit dem 
Bauverfahren zusätz-
liche, nicht im Rah-
men der Baurechtser-
langung berücksich-
tigte Schäden an 
Arten verbunden sind. 

gegebenenfalls 
Festlegung zusätzli-
cher Vermeidungs-
maßnahmen 

 Zeitliche 
Vorgaben für 
die Ausfüh-
rung 

Konformität der Bau-
zeiten mit den Best-
immungen des § 39 
BNatSchG und der 
Baurechtserlangung 

gegebenenfalls 
Festlegen von Zei-
ten und Fristen zur 
Berücksichtigung 
zum Artenschutz 



Straßenentwurf 

2 – 368 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Schema Vorgehensweise Konfliktmanagement Bauvorbereitung und Ausführungsplanung 

Für die trotz intensiver Bauvorbereitung verbleibenden unvor-

hersehbaren artenschutzrechtlichen Konflikte, die unvermittelt 

während der Bauphase auftreten können, wird ein zügiges 

Handeln erforderlich. Die Maßnahmen des Konfliktmanage-

ments beziehen sich hier auf die Sensibilisierung der mit der 

Baudurchführung betrauten Personen, das frühzeitige Erken-

nen von Konfliktbereichen, das Hinzuziehen einer sachkundi-

gen Person (UBB), die Kontrolle artenschutzrechtlicher Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen und gegebenenfalls die 

Festlegung zusätzlicher Maßnahmen, wie das "Inobhutnehmen" 

der von einer Tötung bedrohten Individuen beziehungsweise 

deren Umsiedlung in geeignete Ersatzlebensräume.  

Soweit sich keine zusätzlichen Betroffenheiten Dritter ergeben 

und nicht wesentlich in das der Baugenehmigung zugrunde 

liegende Abwägungsgefüge beispielsweise einer Planfeststel-

lung eingegriffen wird, kann der Straßenbaulastträger über 

derartige Maßnahmen zur Bewältigung artenschutzrechtlicher 

Konflikte, wie beispielsweise Modifikationen der Bauausfüh-

rung/Baustopps, Modifikationen des Vorhabens (beispielsweise 

Erweiterung eines Durchlasses) und auch vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (beispielsweise im Zusammenhang mit 

Umsiedlungsmaßnahmen von Arten), gemäß § 4 FStrG in ei-

gener Verantwortung entscheiden. Für die Planfeststellungsbe-

hörde besteht die Möglichkeit, derartige Maßnahmen durch die 

Festlegung nachträglicher Schutzauflagen gemäß § 75 Abs. 2 

Satz 2 VwVfG anzuordnen. Werden durch derartige Maßnah-

men Dritte neu oder zusätzlich betroffen, stößt die Zuständig-

keit des Baulastträgers an ihre Grenzen und es ist ein Planän-

derungsverfahren gemäß § 17 d FStrG i. V. m. § 76 VwVfG 

erforderlich. 

Sollten keine Konfliktlösungen möglich sein, greifen die Aus-

nahmeregelungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG. Da der reine 

Bau gemäß § 4 FStrG in der Verantwortung des Straßenbau-

lastträgers liegt, kann dieser sich die auch benötigte Ausnahme 

selbst erteilen, soweit dies nicht in das Abwägungsgefüge des 

der Baurechtserlangung zugrunde liegenden Verfahrens, wie 

beispielsweise einer Planfeststellung, eingreift. Andernfalls 

bedarf es beispielsweise einer Planänderung gemäß § 76 

VwVfG. 

Sowohl das Konfliktmanagement vor als auch während der 

Bauphase kann thematisch dem Leistungsbild der Umweltbau-

begleitung gemäß HVA F-StB 1.5 zugeordnet werden. Die ent-

sprechenden Leistungsbausteine, die sich aus dem arten-

Projektbeginn 

 Überprüfung der Aktualität der Bestandsaufnahmen 

 Kann der zwischen Baurechtserlangung und Bauausführung liegende Zeitraum zu wesent-
lichen Änderungen im Artenspektrum geführt haben? 

 

      

 Aktualisierung der Bestandserfassungen 

 Abfrage und Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden. 

 Übersichtsbegehung zur Überprüfung veränderter Biotop- und Nutzungsstrukturen  

 Bei wesentlichen Änderungen gegebenenfalls Bestandsaufnahmen. 

 

  

 Identifikation (potenzieller) artenschutz-/umweltschadensrechtlicher 
Konfliktbereiche 

 

     

 Falls erforderlich, sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung einschließlich CEF-
Maßnahmen mit den Naturschutzbehörden festzulegen 

LAP für Schutz und Vermeidungsmaßnahmen aufstellen 

 

  

Ausführungsplanung 

 Überprüfen der Ausführungspläne der Fachplaner Straßenbau  

     

 Einarbeiten zusätzlich artenschutzrechtlich begründeter Vorgaben in die Ausführungs-
pläne der Fachplaner Straßenbau und in den integrierten Bauablaufplan 

 

     

Nicht vermeidbare Konflikte  

 Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
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schutzrechtlichen Konfliktmanagement ableiten, sind im For-

schungsvorhaben beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Schema Vorgehensweise Konfliktmanagement während der Bauphase 

3 Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belan-

ge in der Betriebsphase 

Die artenschutzrechtlichen Anforderungen der §§ 44 ff. 

BNatSchG sind auch im Rahmen der Betriebsphase, das heißt 

bei der Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen, zu be-

achten, wobei die mit § 44 Abs. 5 BNatSchG verbundenen 

Privilegierungen auf die als integrale Vorhabenbestandteile 

anzusehenden Unterhaltungsmaßnahmen Anwendung finden. 

Da das Artenschutzrecht im Rahmen der Unterhaltung nur in 

seiner Funktion als repressives ordnungsrechtliches Instrument 

wirkt, ist der Straßenbaulastträger nicht gehalten, im Vorfeld 

von Unterhaltungsmaßnahmen regelmäßig umfangreiche Un-

tersuchungen zum Beleg der artenschutzrechtlichen Verträg-

lichkeit durchzuführen. Analog zur Bauphase muss er aber auf 

konkrete Hinweise von Dritten reagieren und zudem prüfen, ob 

offensichtliche Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrecht-

licher Verbote vorliegen. Maßgeblich ist dabei zum einen, ob 

die Unterhaltungsmaßnahmen Biotopstrukturen betreffen, in 

denen konkret artenschutzrechtlich relevante Arten beobachtet 

oder aufgrund der vorhandenen Strukturen mit hoher Wahr-

scheinlichkeit zu erwarten sind, und zum anderen, ob die vor-

gesehenen Maßnahmen hinsichtlich Umfang, Intensität und 

Durchführungszeitpunkt geeignet sind, artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände zu verursachen. 

Bauanlaufberatung (Beginn der Baumaßnahme) 

 Information über naturschutzrechtliche Vorgaben 

Sensibilisierung der Bauausführenden in Bezug auf die Erkennung 
artenschutzrechtlicher Konflikte 

 

Baufeldfreimachung    

 Kontrolle potenzieller Habitatstrukturen artenschutz- / umweltschadensrechtlich  
relevanter Arten vor Baufeldfreimachung 

 Abriss von Gebäuden und Bauwerken 

 Rodung von Bäumen ab BHD >30 cm 

 (temporäre) Gewässer 

 

 

 Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen  

     

 Begleitung sensibler Arbeiten durch eine fach- und sachkundige Person  

Bauausführung 

 Kontrolle artenschutzrechtlicher Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen  

Kontrolle von Baufeld, Bauteilen (Fallenwirkung)  

 

  Streckenbau und Ing.- 
Bauwerke 

Kontrolle der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Schutzzäune, Tabu-
flächen etc. 

Kontrolle von Baufeld und Bauwerken auf Tierbesatz 

Kontrolle von Bauteilen auf Fallenwirkungen für Tiere 
wie zum Beispiel offene Leitungsgräben und Schächte 

 

 Abtrag von Gesteinen im 
Zusammenhang mit der 
Herstellung von Einschnit-
ten 

Kontrolle von Hohlräumen auf Tierbesatz 

     

 Gegebenenfalls Konzeption und Durchführung zusätzlicher Vermeidungsmaßnah-
men 

 

     

Nicht vermeidbare Konflikte  

 Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  

     

Konflikt vorhanden 

Konflikt vorhanden 
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Werden artenschutzrechtliche Probleme identifiziert, so liegt 

deren Lösung, soweit nicht in Rechte Dritter eingegriffen wird, 

gemäß § 4 FStrG im eigenen Verantwortungsbereich des Vor-

habenträgers. Dies betrifft sowohl Vermeidungsmaßnahmen 

wie die Festlegung der zu verwendenden Geräte, des Pflege-

zeitpunkts oder der Pflegeintensität, als auch die Festlegung 

von CEF-Maßnahmen (beispielsweise die Umsiedlung von 

Arten auf entsprechend hergerichteten Flächen im Eigentum 

der Straßenbauverwaltung) wie auch die Erteilung einer Aus-

nahme, soweit die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. 

Die Maßnahmen sind dabei jeweils sachgerecht zu konzipieren, 

umzusetzen und zu dokumentieren. Im Unterschied zur zeitlich 

eingrenzbaren Bauphase stellt der Betrieb der Straßen eine 

zeitlich unbefristete Handlung mit turnusmäßig wiederkehren-

den Unterhaltungsmaßnahmen dar. Insbesondere für die be-

trieb- und bauliche Unterhaltung wird daher eine regelhafte 

Lösung erforderlich.  

Nur durch die Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen 

kann langfristig der sichere Straßenbetrieb gewährleistet wer-

den. Es wird davon ausgegangen, dass die Biotopstrukturen 

und die den Straßenraum besiedelnden Arten größtenteils an 

die Pflegemaßnahmen angepasst sind. Nichtsdestoweniger ist 

das Auslösen der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG und das Eintreten eines Umweltschadens nach § 19 

BNatSchG möglich. Die Maßnahmen der bau- und betrieblichen 

Unterhaltung der Leistungshefte für den Straßenbetriebsdienst 

(BMVBW, 2004) wurden daher auf ihr Konfliktpotenzial hin 

überprüft. Generell ist zu unterscheiden zwischen Bereichen, 

die turnusmäßig in hoher Frequenz gepflegt werden (Intensiv-

bereich), und Bereichen, die unregelmäßig bis selten gepflegt 

werden (Extensivbereich), sowie der Pflege von Sonderstandor-

ten. Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden hierzu je nach zu 

erwartendem Konfliktpotenzial in folgende Kategorien eingeteilt: 

 geringes Konfliktpotenzial grün 

Es wird davon ausgegangen, dass Bereiche, die eine 

hohe Pflegeintensität aufweisen und ein- bis mehrmals 

pro Jahr gepflegt werden, ein geringes Konfliktpoten-

zial aufweisen ("Regelpflege"). Hauptsächlich sind 

dies die Flächen des Intensivbereiches, die in der Re-

gel keine geschützten beziehungsweise wertvollen Bi-

otopstrukturen umfassen. Das Artenspektrum ist an 

die Pflege angepasst. Ein Vorkommen artenschutz-

rechtlich relevanter Arten ist nicht zu erwarten. Durch 

generelle Hinweise im Sinne von Vermeidungsmaß-

nahmen zur Durchführung der Unterhaltungspflege 

(Anpassung der Arbeitsweise, zeitliche Vorgaben) 

können Beeinträchtigungen vermieden werden. 

 mittleres Konfliktpotenzial gelb 

Seltener gepflegte Bereiche, v. a. im Extensivbereich, 

sind oft vielfältiger strukturiert. Ein Vorkommen arten-

schutzrechtlich relevanter Arten ist möglich. Eine Prü-

fung erfolgt durch eine fach- und sachkundige Person. 

Durch artenspezifische Vermeidungsmaßnahmen kön-

nen Beeinträchtigungen weitgehend vermieden wer-

den. 

 

 hohes Konfliktpotenzial rot 

Selten gepflegte Bereiche, Sonderstandorte, Ingeni-

eur-Bauwerke, in denen ein Vorkommen artenschutz-

rechtlich relevanter Arten zu erwarten beziehungswei-

se bekannt ist. Es wird empfohlen, die Unterhaltungs-

maßnahmen im Einzelfall mit fach- und sachkundigen 

Personen und der zuständigen Natur-/Landschafts-

schutzbehörde abzustimmen. Gegebenenfalls wird die 

Einbeziehung einer externen fach- und sachkundigen 

Person erforderlich. 

Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Relevanz von Unterhal-

tungsmaßnahmen erfolgt mit Bezug auf die im Leistungsheft für 

den Straßenbetriebsdienst an Bundesfernstraßen benannten 

Leistungsbereiche. Eine Relevanz wird im Wesentlichen beim 

Leistungsbereich 2 "Grünpflege" und beim Leistungsbereich 1 

"Sofortmaßnahmen am Straßenkörper" gesehen. 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass durch 

Vermeidungsmaßnahmen und der Beachtung ökologischer 

Aspekte bei der Pflege des Straßenbegleitgrüns insbesondere 

im Extensivbereich (unter anderem Mindestschnitthöhe, Aus-

wahl geeigneter Mähwerkzeuge, Wahl eines geeigneten Mahd-

zeitpunkts) artenschutz- und umweltschadensrechtliche Betrof-

fenheiten auf ein Minimum reduziert werden können. 

Die erforderlichen Hinweise zur Konfliktbewältigung werden im 

Forschungsvorhaben maßnahmenbezogen benannt. Um eine, 

den artenschutzrechtlichen Anforderungen regelhafte, Pflegetä-

tigkeit zu gewährleisten, wurden im Zuge des Forschungsvor-

habens Maßnahmensteckbriefe für die im Leistungsheft Grün-

pflege gelisteten Pflegemaßnahmen erarbeitet. 

Für Pflegemaßnahmen im Extensivbereich und auf Sonderflä-

chen mit besonderer Bedeutung für Arten und Biotope bedarf 

es in der Regel einer artenschutzrechtlichen Prüfung im Einzel-

fall. Auch hierzu wurden im Forschungsvorhaben Beispielfälle 

aufbereitet. 

Generell und im Besonderen für die Pflege in Extensivberei-

chen und auf Sonderflächen wird die Aufstellung von Pflege-

plänen empfohlen, die mit den zuständigen Natur-/Landschafts-

schutzbehörden abgestimmt werden sollten. Der Pflegeplan 

sollte Angaben zu den Bereichen enthalten, in denen ein erhöh-

tes Konfliktpotenzial vorliegt. Zudem sind konkrete Hinweise zur 

Durchführung der Pflegearbeiten sowie Vermeidungsmaßnah-

men zu benennen 
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Tabelle 1: Beispiel zur Einstufung des Konfliktpotenzials Gehölzflächen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Aufstellung von Pflegeplänen wurde folgendes Hand-

lungsschema entwickelt: 

A. Identifikation (potenzieller) Konfliktstandorte 

Identifizieren von (potenziellen) Konfliktstandorten (Vor-

kommen artenschutzrechtlich relevanter Arten zum Bei-

spiel älterer Baumbestand/Sonderbiotope, die sich durch 

besondere Standortbedingungen auszeichnen, wie zum 

Beispiel Trockenhänge) und Trennung von Bereichen mit 

geringem Konfliktpotenzial, die sich durch regelmäßige, in 

gleicher Weise durchgeführte Pflegemaßnahmen aus-

zeichnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datengrundlagen: 

 vorhandene Biotop-/Artenschutzkartierungen (Bau-

rechtserlangung) 

 Daten zu Schutzgebieten, geschützten Bereichen 

 Fachplanungen, Programme und Maßnahmen zum Ar-

tenschutz auch außerhalb des Straßenraums 

 Informationen zur Nutzung 

 Flurstücksinformationen (Abgrenzung Autobahngrund-

stücke – angrenzende Bereiche) 

Gehölzflächen 

Abschnitt Beschreibung Unterhaltungsmaßnahmen Konfliktpotenzial 

Intensiv-
bereich 

Gehölze im Straßen-
randbereich (Gehölz-
streifen, geschlossene 
Gehölzflächen, boden-
deckende Strauchflä-
chen) 

Gehölze im Mittel-/ 
Trennstreifen 

Gehölze an Erholungs-
flächen 

Freihalten des Lichtraum-
profils aus Gründen der 
Verkehrssicherheit, 

seitliches Einkürzen im 
Vertikalschnitt im mehrjäh-
rigen Turnus (3/5 Jahre) 

Bei Gehölzstreifen nach 
Bedarf "auf-den-Stock-
Setzen" etwa alle zehn 
Jahre, bei älteren Bestän-
den abschnittweises (50 
m) "auf-den-Stock-
Setzen". 

Durch regelmäßiges "Auf-den-Stock-
Setzen" entwickeln sich die Gehölzstrei-
fen zu dichten, gebüschartigen Struktu-
ren aus Stockausschlag. In der Regel 
werden die Gehölze vom BHD weniger 
als 30 cm aufweisen. Die Pflege be-
schränkt sich im Allgemeinen auf die 
seitlichen Gehölzbereiche. Ein Großteil 
der Gehölzfläche verbleibt unbeein-
trächtigt. Eine Betroffenheit älterer Ge-
hölze ist nicht vollständig auszuschlie-
ßen. Des Weiteren können Leitstruktu-
ren und Überflughilfen von Fledermäu-
sen beeinträchtigt werden. Das Konflikt-
potenzial wird daher als mittel einge-
stuft. 

Beim "Auf-den-Stock-Setzen" von 
Gehölzstreifen sind mögliche Hasel-
maus- und gegebenenfalls Fleder-
maus- und Brutvogelvorkommen zu 
berücksichtigen. In seltenen Fällen 
durchzuführende Fäll- und gegebe-
nenfalls Sanierungsmaßnahmen 
sowie die Entfernung größerer Äste 
bedürfen vor ihrer Durchführung 
einer Quartierkontrolle durch eine 
fach- und sachkundige Person. 

Extensiv-
bereich 

Gehölze außerhalb des 
Straßenrandbereiches 
(Böschungen, Rastanla-
gen, Wildschutzzäune, 
Ausgleichs- und Ersatz-
flächen, Rückhalte- und 
Versickerbecken) 

Pflege insoweit, dass 
keine Gefahren für Dritte 
entstehen, Beachtung des 
Nachbarschaftsrechts 

Seitlicher Rückschnitt im 
mehrjährigen Turnus 

Generell kann eine Besiedlung von 
Höhlen und Spalten insbesondere bei 
Laubbäumen durch Fledermäuse und 
höhlenbewohnende Vogelarten nicht 
ohne Weiteres ausgeschlossen werden. 
Ein Vorkommen weiterer Artengruppen 
(unter anderem Käferarten) ist möglich. 
Insbesondere das Fällen von älteren 
Bäumen ab BHD 30 cm kann zum Aus-
lösen der Verbotstatbestände führen. 
Das Konfliktpotenzial wird daher als 
hoch eingestuft. 

Fäll- und gegebenenfalls Sanie-
rungsmaßnahmen sowie die Entfer-
nung größerer Äste bedürfen vor 
ihrer Durchführung einer Quartier-
kontrolle durch eine fach- und sach-
kundige Person. 

Eine Abstimmung mit der zuständi-
gen Natur-/Landschaftsschutz-
behörde wird empfohlen. 

Einzel-
bäume und 
Alleen 

Einzelbäume 

Alleen 

Kronenpflege 

Baumstammpflege 

Wurzelbereich 

Spezielle Baumpflege 

sanieren o. fällen 
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 Luftbilder 

 Bestanderfassungen vor Ort, insbesondere Erfassung 

von Sonderstandorten 

 Zusammenführung, Dokumentation und Fortschrei-

bung der Daten durch ein geografisches Informations-

system. 

B. Konfliktanalyse 

Für die identifizierten Sonderstandorte erfolgt anschlie-

ßend eine Prognose der Bedeutung für Arten. Es ist zu 

prüfen, ob die Pflegemaßnahmen dazu geeignet sind, die 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG beziehungsweise 

einen Umweltschaden i. S. des § 19 BNatSchG auszulö-

sen. Gegebenenfalls Abstimmung mit der zuständigen Na-

tur-/Landschaftsschutzbehörde. 

C. Erarbeiten eines Maßnahmenkonzepts 

Prüfung, ob durch die Durchführung von Maßnahmen 

(Pflegezeitpunkt, Geräteeinsatz etc.) das Eintreten der 

Verbotstatbestände beziehungsweise eines Umweltscha-

dens vermieden werden kann. Integration der Vermei-

dungsmaßnahme(n) (unter anderem festlegen von Mahd-

zeitpunkten, Schnitthöhen, Pflegeintervallen) in einen 

Pflegeplan. Gegebenenfalls Erarbeiten von Leitbildern für 

einzelne Abschnitte (Erhalt älterer Einzelbäume/spezieller 

Vegetationsbereiche etc.). 

 

 

 

 

Beispiel Sonderflächen: Gehölzbestände auf einem 

Mittelstreifen der A 2 mit Habitatfunktion für Fleder-

mäuse 

 

 

Die BAB A 2 durchschneidet ein größeres Waldgebiet, 

deren naturnahen Bereiche als FFH-Gebiet ausgewiesen 

sind. Im FFH-Gebiet kommen 14 Fledermausarten vor, 

davon wurden zehn Arten im Mittelstreifen nachgewie-

sen. Die Fledermäuse nutzen den Mittelstreifen nur zum 

Überflug in Höhen von 10 bis 20 m über dem Gelände, 

zum Beispiel nachgewiesen am 04.06.2011 mit 2 671 

Aufzeichnungen. 

 

Konfliktvermeidung: 

Der waldartige Mittelstreifen hat als Überflughilfe für 

Fledermäuse eine hohe Bedeutung. Bei allen baumpfle-

gerischen Maßnahmen ist diese Funktion zu berücksich-

tigen. Die Erhaltung der Funktionen wird durch ein spezi-

elles Pflege- und Entwicklungskonzept sichergestellt (s. 

Schema, oben rechts).  

Quelle: Kortemeier Brokmann  

Bild 3: Beispiel artenschutzrechtlicher Konflikte auf Sonderflächen 

4 Ausblick 

Das wiederholt während der Bearbeitung des vorliegenden 

Forschungsvorhabens thematisierte Grundsatzproblem, dass 

durch eine ökologisch ausgerichtete Pflege Flächen mit beson-

derer Bedeutung für Arten und Biotope entstehen und die Stra-

ßenbauverwaltung in Folge mit erheblichem Mehraufwand in 

Form von artenschutzrechtlichen Untersuchungen oder Aus-

nahmeverfahren für die Existenz naturnaher Bereiche quasi 

"bestraft" würde, ist vordringlich zu regeln. Ziel einer verant-

wortlichen und zeitgemäßen Umweltpolitik kann es nicht sein, 

Straßenbegleitflächen naturfern auszugestalten, um eine An-

siedlung geschützter Arten zu unterbinden. In der in großen 

Teilen durch industrialisierte Agrarwirtschaft geprägten Land-

schaft sollte die ökologische Bedeutung des Straßenbegleit-

grüns (unter anderem Rückzugsort für Pflanzen- und Tierarten, 

Vernetzungsfunktion von Habitaten) im Vordergrund stehen. 

Grundsätzlich kann unterstellt werden, dass eine ökologisch 

ausgerichtete Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns 

einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leistet und damit der 

Zielsetzung des besonderen Artenschutzes entspricht. 

Für die Zukunft ist eine verbindliche Regelung von Pflegearbei-

ten unter ökologischen/artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 
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beziehungsweise Hinweise zur Durchführung von Pflegearbei-

ten unter ökologischen/artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 

notwendig. Derzeit werden dazu mehrere Möglichkeiten gese-

hen: 

 Zum einen erlaubt die Verordnungsermächtigung des 

§ 45 Abs. 7 den nach Landesrecht zuständigen Be-

hörden im Einzelfall weitere Ausnahmen von den Ver-

boten des § 44 zuzulassen. Dies erscheint vor dem 

Hintergrund des § 4 Nr. 3 BNatSchG als sinnvolle Lö-

sung. 

 Eine weitere Möglichkeit liegt in den Ausnahmevo-

raussetzungen des § 45 Abs. 7 Nr. 4 BNatSchG. Hier-

nach könnten Pflege- und Unterhaltungsformen des 

Straßenbegleitgrüns mit maßgeblich günstigen Aus-

wirkungen auf die Umwelt von den artenschutzrechtli-

chen Verboten ausgenommen werden. Dieser Aus-

nahmegrund ist dann anwendbar, wenn sich aus dem 

vorhandenen naturschutzfachlichen Erfahrungswissen 

für die Vegetation und Strukturen, um die es geht, be-

legen lässt, dass eine ökologisch ausgerichtete Unter-

haltung – gerade auch mit Blick auf besonders ge-

schützte Arten – einen echten Vorteil gegenüber einer 

herkömmlichen Unterhaltung bringt. Eine entspre-

chende Nachweisführung kann durch eine Konkretisie-

rung "ökologisch ausgerichteter" Pflegemaßnahmen 

im Leistungsheft Grünpflege oder durch die Aufstel-

lung von Pflegeplänen erfolgen. 

 Des Weiteren wäre auch eine bundesrechtliche Rege-

lung möglich, bei der eine "gute fachliche Praxis" der 

Unterhaltung von Verkehrsflächen von den Zugriffs-

verboten des § 44 BNatSchG freigestellt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


